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TIEFGARAGE VR-BANK-STRASSE IN PFAFFENKIRCHEN 
- BAUWERKSPRÜFUNGEN - 
 
1 ALLGEMEIN 
 
Die Firma TESTCONSULT erhielt von der Acofin Bauwerksdiagnosegesellschaft mbH 
den Auftrag Materialprüfungen an Bohrkernen aus Stützen, Wänden und 
Bodenflächen des o. g. Objekts durchzuführen. 
 
Im Prüfungsumfang enthalten sind Oberflächenzugfestigkeitsprüfungen, 
Betondruckfestigkeitsprüfungen und die Feuchtegehaltsermittlung.  
 
Die Ergebnisse der Untersuchung sind im vorliegenden Prüfbericht dokumentiert. 
 
 
2 PRÜFUNGEN 
 
2.1 PROBENAHMEN 
 
Die Bohrkerne wurden am 27.10.2022 angeliefert. Die nachfolgend beschriebenen 
Prüfungen wurden durchgeführt. 
 
 
2.2 LABORPRÜFUNGEN 
 
2.2.1. TROCKENROHDICHTE UND BETONDRUCKFESTIGKEIT 
 
Die Probenvorbereitung und Prüfung der Betonbohrkerne erfolgte nach DIN EN 
12504-1 und DIN EN 12390-3. Die Bestimmung der Trockenrohdichte erfolgte in 
Anlehnung an DIN EN 12390-7. 
 
Die Bohrkerne wurden im Labor durch Schneiden auf die erforderliche Länge reduziert 
und die Schnittflächen plan geschliffen. Bohrkerne, die nach dem schneiden nicht die 
Mindestlänge für die Druckfestigkeitsprüfung aufwiesen wurden abgeglichen. 
 
Die Bestimmung der Betondruckfestigkeit erfolgte mit einer Druckprüfmaschine nach  
DIN EN 12504-1 und DIN EN 12390-3. 
 
 
2.2.2. ABREISSPRÜFUNG ZUR BESTIMMUNG DER OBERFLÄCHEN- BZW. 
HAFTZUGFESTIGKEIT 
 
Die Abreißprüfungen erfolgten gem. der Instandsetzungsrichtlinie des DAfStb. Dazu 
wird eine Ringnut trocken vorgebohrt und auf die dadurch entstandene Kreisringfläche 
ein Stempel aufgeklebt. Nach ausreichender Trocknungszeit wird der Stempel mit dem 
Haftzuggerät abgezogen. Die vom Gerät gemessenen Kraft bis zum Abriss des 
Stempels wird auf die Prüffläche bezogen und somit die Spannung bei Eintreten des 
Abrisses des Stempels ermittelt. 
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2.2.3. FEUCHTEGEHALTSBESTIMMUNG 
 
Die Bestimmung des Feuchtegehaltes erfolgte an Bruchstücken der Bohrkerne. Diese 
wurden gewogen, anschließend bis zur Gewichtskonstanz bei 105°C im Ofen 
getrocknet und erneut gewogen. 
 
 
3 PRÜFERGEBNISSE  
 
Oberflächenzugfestigkeit: 
 
Die ermittelten Oberflächenzugfestigkeiten betragen 1,38 N/mm² (BK 01), 1,68 N/mm² 
(BK 02) und 2,92 N/mm² (BK 03). Dabei trat der Bruch zu 100 % im Beton (BK 01), zu 
20 % im Beton, zu 20 % in der Klebefuge und zu 60 % an der Grenzfläche zwischen 
Kleber und Beton (BK 02) sowie zu 80 % im Beton und zu 20 % zwischen Kleber und 
Stempel ein (BK 03). 
 
 
Betondruckfestigkeit und Trockenrohdichte: 
 
Die am Bohrkern 01 ermittelte Betondruckfestigkeit beträgt 39,47 N/mm², die 
Trockenrohdichte wurde mit 2,25 kg/dm³ ermittelt. Bohrkern 02 lieferte ein 
Betondruckfestigkeit von 33,97 N/mm² und eine Trockenrohdichte von 2,24 kg/dm³. 
Für Bohrkern 03 beträgt die Betondruckfestigkeit 39,97 N/mm² und die 
Trockenrohdichte 2,30 N/mm². Die Betondruckfestigkeit von Bohrkern 04 beträgt 49,30 
N/mm², die Trockenrohdichte 2,32 N/mm². Für Bohrkern 04 ist anzumerken, dass der 
nach DIN EN 12504-1 und DIN EN 12390-3 geregelte Mindestdurchmesser der 
Bohrkerne 50 mm beträgt. Dieser wurde bei Bohrkern 04, mit einem Durchmesser von 
45 mm, unterschritten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frankfurt am Main, 11.11.2022



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 1 
 
 

- Ergebnisse der Oberflächenzugfestigkeitsprüfungen - 
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Anlage 2 
 
 

- Ergebnisse der Betondruckfestigkeitsprüfungen - 
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Anlage 3 
 
 

- Ergebnisse der Bestimmung des Feuchtegehaltes - 
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